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Alasam

Das ist in der bisherigen Praxis doch problemlos. Der §265a StGB verlangt zum Einen eine
vorsätzliche Handlung und zum Anderen einen Vermögensschaden. Bei Fällen wie "Ticket
vorhanden, abstempeln vergessen" oder "Dauerticket zu Hause vergessen" ist der Tatbestand
gerade nicht erfüllt. Auch ist bei einmaligen "erwischt werden" kaum von Vorsatz auszugehen
bzw. wäre ein solcher vor Gericht sehr schwer zu beweisen. Auch deswegen wird häufig auf
Strafanzeige verzichtet und nur das erhöhte Beförderungsentgelt erhoben. Anders sieht das bei
notorischen Schwarzfahrern aus, gegen die man auf diese Weise eine Handhabe hat.
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